
1510 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1451 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem die Beschäfti­
gung von Ausländern geregelt wird (Aus-

länderbeschäftigungsgesetz - AuslBG) 

Die gegenständliche Regierungsvorlage regelt 
die Beschäftigung von Ausländern in österreich, 
soweit es sich nicht um Flüchtlinge im Sinne der 
Konvention über die Rechtsstellung der Fjücht­
linge, BGBl. Nr. 55/1955, in Verbindung mit dem 
Protokoll, BGBl. Nr. 78/1974, oder um be­
stimmte Tätigkeiten an Unterrichtsanstalten und 
Instituten wissenschaftlichen bzw. kulturellen 
oder sozialen Charakters handelt. Weiters sind 
Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeiten in diplo­
matischen oder berufskonsularischen Vertretun­
gen, in zwischenstaatlichen Organisationen ·bzw. 
als Bedienstete solcher Ausländer ausgenommen. 
Ferner sollen seelsorgerische Tätigkeiten, Tätig­
keiten als Besatzungsmitglieder von See- und 
Binnenschiffen sowie Tätigkeiten als Ferialprakti­
kanten nicht diesem Gesetz unterliegen. 

Die Bewilligung der Beschäftigung eines Aus­
länders setzt nach der Regierungsvorlage einer­
seits das Vorliegen von vom konkreten Einzel­
fall unabhängigen, allgemeinen Voraussetzungen 
wirtschaftlicher, arbeitsmarktpolitischer, gesund­
heitspolitischer, demographischer und sicherheits­
politischer Natur sowie anderseits die Erfüllung 
bestimmter Gegebenheiten im Einz·elfall voraus, 
als deren wesentlichste zu erwähnen sind 

Die Regierungsvorlage sieht für die Entschei­
dung, ob die allgemeinen Voraussetzungen für 
die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung 
vorliegen, Möglichkeiten einer generellen Vor­
wegnahme dieser Beurteilung vor. Neben der 
Regelung der Erteilung von Beschäftigungsbe­
willigungen sieht die gegenständliche Regierungs­
vorlage Ausnahmen für bestimmte Personengrup­
pen, Erleichterungen für die Erlangung eines Be­
freiungsscheines und eine Neugestaltung des Ver­
fahrens vor. Eine Vereinfachung gegenüber den 
derzeit geltenden Rechtsvorschriften soll dadurch 
erreicht werden, daß für die Beschäftigung eines 
Ausländers künftighin nur mehr eine Bewilli­
gung, nämlich für den Arbeitgeber, notwendig 
sein wird. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 11. März 1975 in Verhandlung genom­
men. An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten H 0 f­
s t e t t e r, W e den i g, Me 1 t e r, Doktor 
Hau s e r, Hell w a g n e r, Dr. HaI der, 
S tau cl i n ger, Dr. S c h w i m m e r, K a m­
me rho fe r, der Ausschußobmann Abgeordne­
ter Pan s i sowie Vizek~nzler und Bundes­
minister für soziale Verwaltung Ing. H ä u s e r. 

Von den Abgeordneten Dr. Hau s er, Ho f­
s t e t te rund Me 1 t e r, von den Abgeordneten 
Hof s t e t t e r, Dr. Hai der und Me 1 t e r 
sowie von den Abgeordneten Hof s t e t t e r, 

die Einhaltung der arbeits- und lohnrecht- M e 1 t e rund W e den i g wurden vier gemein­
lichen Vorschriften durch den Arbeitgeber, same Abänderungsanträge zu den §§ 4, 14, 22 

und 34 der Regierungsvorlage eingebracht. Vom 
die Sicherstellung einer ortsüblichen Unter- Abgeordneten Me I t e r wurde je ein Abände­
kunft eines Ausländers durch den Arbeit- rungsantrag zu § 3 und zu § 15 gestellt. 

geber Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
sowie die Durchführung einer ärztlichen vorlage unter Berücksichtigung der erwähnten 
Untersuchung nicht nur auf das Freisein gemeinsamen Abänderungsanträge teils einstim­
von ansteckenden Krankheiten, sondern mig, teils mit Stimmenmehrheit angenommen. 
auch auf das Freisein von sonstigen körper- Die Abänderungsanträge des Abgeordneten 
lichen Beeinträchtigungen. °M el t erfanden keine Mehrheit. 
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2 1510 der Beilagen 

Zu § 4 Abs. 3 Z. 5 lit. a stellt der Ausschuß 
für soz;ale Verwaltung eirivernehmlich fest, daß 
sich die dort vorgesehene Erklärung des Unter­
kunftgebers hinsichtLich der Größe und Aus­
stattung der Unterkunft sowie der Zahl der Mit­
benützer selbstverständlich auf die Umstände im 
Z e i t p unk t ,cl e r E r k 1 ä run g bezieht. 

Zu § 4 Abs. 3 Z. 6 war der erwähnte Aus­
schuß der Meinung, daß im Zusammenhang mit 
der Erklärung über die Verständigung des Be-

Ing. Willinger 
Berichterstatter 

triebsrates die einschlägigen Bestimmungen des 
Arbeitsverfassungsgesetzes zu berücksichtigen 
sind. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den A n-
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e- .j 
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver-' . 
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 11. März 1975 

Pansi 
Obmann 
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1510 der Beilagen 3 

-I. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem die Beschäftigung von Ausländern ge­
regelt wird (Ausländerbeschäftigungsgesetz -

AuslBG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesg,esetz regelt die Be­
schäftigung von Auslärudern (§ 2) im Bundesge­
biet. 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
sind nicht anzuwenden auf 

a) Flüchtlinge .im Sinne der Konvention über 
die RechtssteHung der Flüchtlinge, BGBL 
Nr. 55/1955, in Verbindung mit dem Pro­
tokoll BGBL Nr. 78/1974, die entwed,er 
zum da:uerruden Aufenthalt im Bundesge­
biet bereehoigt sind oder die mit einem 
österreichischen StaatsbüI1ger verheiratet 
sind, es sei denn, daß sie Iden Ehegatten ver­
lassen haben, oder die ein Kind haben, das 
österreichisruer Staatsbünger ist; 

b) Ausländer hinsichtlich ihrer wissenschaftli­
chen, pädagogisch,en, kulturellen und sozi­
alen Tätigkeiten an Unterrichtsanstalten 
oder an Instituten wissenschaftilichen, kultu­
rellen oder sozialen Charakters, die auf 
Grund eines z'wisruenstaatlichen Kulturab­
kommens errichtet wur,den; 

c) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeiten in 
diplomatisruen oder berufskonsularischen 

. Vertretiungen oder in mit diplomatischen 
Vorrechten ausgestatteten zwischenstaatli­
chen Organisationen ader in ständigen Ver­
tretungen bei solchen Organisationen oder 
hinsichtlich ihrer Tätigkeiten als Bedien­
stete solcher Ausländer; 

d) Ausländer hinsichtlich ihrer seelsorgerischen 
Tätigkeiten im Rahmen von gesetzlich an­
erkannten Kirchen und Religionsgesellschaf­
ten; 

I 

e) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeiten als 
Besatzungsmitglieder von See- und Binnen­
schiffen; 

f) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeiten als 
Ferial praktikanten. 

(3) Zwischenstaatliche Vereinbarungen über die 
Beschäftigung von Ausländern werden durch die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht berührt. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann nach Anhörung des Ausländerausschusses 
(§ 22) durch Verordnung weitere Ausnahmen 
vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fest­
legen, sofern es sich um ähnliche wie die im Abs. 2 
aufgezählten Personengruppen handelt und es 
die allgemeine Lage und Entwicklung des Ar­
beitsmarktes unter besonderer Berücbichtigung 
der Schutzinteressen der betroffenen inländischen 
Arbeitnehmer zuläßt. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Als Ausländer im Sinne dieses Bun­
desg,esetzes gilt, wer nicht die österreichische 
Staat~bürgerschaft besitzt. 

(2) Als Beschäftigung gilt ,die Verwendung 

a) in einem Arheitsverhältnis, 

b) in ,einem arbeitnehmerähnlichen Verhält­
nis, sofern die Tätigkeit nicht auf Grund 
gewerberechdicher oder sonstiger Vor­
schriften ausgeübt wird, 

c) in einem Ausbildungsverhältnis oder 

~) nach den Bestimmungen des § 18 . 

(3) Den Arbeitigebern gleichzuhalten sind 

a) ,inden Fällen des Abs. 2 Tit. b >die inländi­
schen Vertragspartner jener PersoJ;len, für 
deren Verwendung eine Beschäftigungsbe­
willigung erforderlich ist, und 

b) in den Fällen ,des Abs. 2 Et. c und d der 
Inhaber des Betriebes, in dem der Auslän~ 
der beschäftigt wird, OIcler der Veranstalter. 
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4 1510 der Beilagen 

Voraussetzungen für die Beschäftigung von Aus­
ländern 

§3. (1) Ein Arbeiügeber darf, soweit in diesem 
BundesgesetZ nicht anderes bestimmt ist, einen 
Ausländer nur beschäftigen, wenn ihm für die­
sen eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde 
oder wenn der Ausländer einen Befreiungsschein 
besitzt. 

(2) Ein Ausländer darf, soweit in diesem Bun­
deSJgesetz nicht anderes bestimmt ist, eine .Be­
schäftigung nur antreten und ausüben, wenn für 
ihn eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde 
oder wenn er einen Befreiungsschein besitzt. 

(3) Bei Eintritt eines anderen Arbeitgebers in 
das Rechtsverhältnis nach § 2 Abs. 2 durch über­
gang des Betriebes oder )\nderung der Rechts­
form gilt bei sonst unverändertem Fortbestand 
der Vorausset7;ungeru die Beschäftigungsbewilli­
gung als dem neuen Arbeitgeber erteilt, sofern der 
Eintritt von ,diesem innerhalb von zwei Wochen 
dem zuständigen Arbeitsamt ang,ezeigt wurde. 

(4) Ausländer, die Konzert- oder Bühnenkünst­
ler oder Angehörige ,der Berufsgruppen Artisten, 
Film-, Rundfunk- und Fernsehschaff,ende oder 
Musiker sind, dürfen 

a) einen Tag oder 

b) zur Sicherung eines KonZierts, einer Vor­
stellung, einer laufenden Filmproduktion, 
einer Rundfunk- oder Fernsehlifesendung 
drei Tage 

ohne Beschäftigungsbewilligung beschäftigt wer­
den. Die Beschäftigung ist vom Veranstalter bzw. 
Produzenten am Tag der Arbeitsaufnahme dem 
zuständigen Arbeitsamt anzuzeigen. 

(5) Ausländer, .die ausschließlich zum Zwecke 
der ErweiteruIlJg und Anwendung von Kennt­
nissen zum Erwerb von Fertigkeiten für die 
Praxis ohne Arbeitspfl.icht und ohne, Entgeltan­
spruch (Volontäre) bis drei Monate beschäftigt 
werden, bedürfen keiner Beschäftigungsbewilli­
gung. Die Beschäftigung ist vom Inhaber des 
Betriebes, rin dem der Ausländer beschäftigt wird 
spät:estens am Tag der Arbeitsaufnahme dem zu~ 
ständigen Arbeitsamt anzuzeigen. 

ABSCHNITT Ir 

Beschäftigungsbewilligung 

Voraussetzungen 

. § 4. (1) Die Beschäftigungsbewilligung ist, soweit 
1m foLgenden nicht anderes besrummt ist zu er­
teilen, wenn .die Lage und Entwicklung 'des Ar­
beitsmarktes ,die Beschäftigung zuläßt und wich­
tig'e öffentliche oder gesamtwirtschaftliche Inter­
essen nicht entg,egenstehen. 

(2) Die BeschäftigungsbewiJligung für einen 
Lehrling ist zu erteilen, wenn die Lage auf dem 

Lehrstellenmarkt d,ies zuläßt und wicht:ige Gründe 
bezüglich der Lage und Entwicklung des übrigen 
Arbeitsmarktes nicht entgegenstehen. 

(3) Die Beschäftigungsbewilligung darf weiters 
nur ,erteilt werden, wenn 

1. ,der Arbeitgeber den Ausländer auf einen Ar­
beitsplatz seines Betriebes heschäftigen wird, 
wobei eine Zurverfügungst:ellung des Aus­

. läruders an Dritte unbeschadet ·des § 6 Abs. 2 
nicht als Beschäftigung im eigenen Betrieb 
gilt; 

2. das inländische ärztliche Zeugnis oder ein 
,gleichzuhaltendes ärztliches Zeugnis aus­
ländischer Stellen im Sinne des § 5 Abs. 1 
vorliegt; 

3. das Zeugnis über eine el1gänz,ende ärztliche 
Untersuchung im Sinne des § 5 Abs. 2 vor­
liegt; 

4. ,die Gewähr gegeben erscheint, daß der Ar­
beitgeber die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
einhält; 

5. die rechtsverbindliche Erklärung eines Unter­
kunftgebers, daß dem Ausländer eine für 
Inländer ortsübliche Unt:erkunft zur Ver­
fügung gestellt wird, vorliegt, aus der her­
vorzugehen hat 

a) die Größe und Ausstattung Ider Unter-
kunft, die Zahl der Mitbenützer sowie 

b) das Benützungsentgelt, 

und der Arheitgeber bestätigt, daß ihm 
keine Umstände bekannt sind, die gegen die 
Richtigkeit der in ,der Erklärung gemachten 
Angaben sprechen; 

6. die Erklärung über die Verständigung des 
Betriebsrates oder der Personalvertr,etung 
von der beabsichtigten Einstellung des Aus­
länders vorliegt; 

7. fremden polizeiliche oder paßrecht1iche 
Gründe dem Aufenthalt oder der Beschäf­
tigungdes Ausländers nicht enbgegenstehen; 

8. bei Ausländern, die nicht Staatsangehörige 
von Nachbarstaaten österreichs sind, eine 
schriftliche Erklärung vorliegt, daß die 
Kosten, d~e bei der Durchführung eines Auf­
enthaltsverbotesentst:ehen einschließlich der 
Kosten der Schubhaft und die vom Aus­
länder nicht ersetzt werden können, vom Ar­
beitgeber getragen werden, bis der Ausländer 
dis Bundesgebiet verlassen oder ein anderer 
Arbeitgeber eine solche Erklärung für' den­
selben Ausländer abgegeben hat; 

9. die Vereinbarung über die beabsichtigte Be­
schäftigung (§ 2 Abs. 2) nicht auf Grund einer 
gemäß dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, 
BGBl. Nr. 31/1969, unerlaubten Arbeitsver­
mittlung zustande gekommen ist und der Ar­
beitgeher dies wußte oder hätte wissen 
müssen; 
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1510 der Beilagen 5 

10. keine wichtigen Gründe inder .P.er,son des 
Ausländers vorlie.gen, wie wiederholte Ver­
stöße infolge Ausübung einer BeschäftJigung 
ohne Beschä-ftigungsbewilligung während der 
letzten zwölf Monate; 

11.die Beschäftigung, soweit in ,diesem Bundes­
gesetz nicht anderes bestimmt ist, nicht be-
reits begonnen hat; . 

12.,der Arbeitgeber während der letzten zwölf 
Monate vor der Antragseinbl"ingung nicht 
trotz Ablehnung eines Antrages oder ohne 
einen Antrag auf Beschäftigungsbewilligung 
eingebracht zu haben, wiederholt Ausländer 
beschäfti,gt hat; 

13. bei Vorliegen einer Maßnahme im Sinne des 
§ 14 aer Ausländer im Heimatstaat angewor­
ben wurde; 

14. das Benützungsentgelt für die Unterkunft 
des Ausländers im Verhältnis zur Art der 
Unterkunft und damit zum Wert der Lei­
stung in keinem auffallenden Mißverhältnis 
steht. 

(4) Der Bundesminister fürso:z:iale Verwaltung 
kann durch Verordnung f.estleg,en, aaß von der 
Beibringung ,der Erklärung nach Abs. 3 Z. 5 ab­
gesehen werden kann, wenn ,es sich um Ausländer 
handelt, bei denen auf Grund der besonderen Art 
ihrer beruflichen Tätigkeit oder sonstiger Um­
stände angenommen werden kann, ,daß sie über 
für Inländer ortsübliche Unterkünfte verfügen. 

(5) Soweit Kontingente (§ 12) festgesetzt sind, 
entfallen die Prüfung der Voraussetzungen nach 
Abs. 1 und die Anhörung ,der koHekuivvertrags­
fähigen Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer gemäß § 20 Abs. 2. 
. (6) Ober bestehende Kontingente (§ 12) hinaus 
dürfen Beschäftigungsbewilligungen nur ,erteilt 
werden, wenn die Voraussetzungen der Abs. 1 
und 3 vorliegen und 

a) der Verwaltungs aus schuß (§ 23) einhellig 
die Ert:e,ilung der Beschäftigungsbewilligung 
befürwortet oder 

b) d,ie Beschäftigung des Ausländers aus be­
sonders wichtigen Gründen, insbesondere 

1. als Schlüsselkraft zur Erhaltung von Ar­
beitsplätzen inländischer Arbeitnehmer, 

2. in Betrieben, aie in strukturell gefähr­
deten Gebieten neu gegründet wurden, 

3. als dringender Ersatz für .die Besetzung 
'eines ,durch Ausscheiden eines Ausländers 
freigewor,denen Arbeitsplatzes oder 

4. im Bereich der Gesundheits- oder Wohl­
fahrtspflege, 

erfolgen soll oder 

c) öffentliche oder gesamtwirtschaftliche Inter­
essen die Beschäftigung des Ausländers er­
fordern oder 

d)die Voraussetzungen des § 18 Abs. 3 in 
Verhindung mit Abs. 4 :gegeben sind. 

(7) Beschäftigungsbew.i1ligmlgen dürfen, soweit 
Höchstzahlen (§ 13) festg,esetzt sind, nur unter 
der zusätzlichen Voraussetzung erteilt werden, 
daß diese Höchstzahlen nicht überschritten wer­
den. 

(8) Ober die Höchstzahlen hinaus kann der 
Bundesminister ,für soziale Verwaltung bei Vor­
liegen außergewöhnlicher Umstände in EQnzel­
fällen Beschäftigungsbewilligungen ,erteilen. Sonst 
dürfen über die Höchstzahlen hinaus Beschäf­
tigungsbewilligungen nur ,erteilt wel'den, wenn 
der Bundesminister für sozia're Verwaltung dies 
durch Veror,dnung für einzelne Berufsgruppen 
oder Berufsarten oder für den Fall außel'gewöhn­
licher Verhältnisse auf lokalen Arbeitsmärkten 
festlegt. 

Ärztliche Untersuchung 

§ 5. (1) Das ärztliche Zeugmis im Sinne des § 4 
Abs. 3 Z. 2 hat zu enthalten, ,daß der Ausländer 
von aktiven oder ausgedehnten inaktiven Formen 
der Tuberkulose, von ansteckenden Formen der 
SyphiLis und von Anzeichen anderer anzeige~ 
pflichtiger Krankheiten frei ist .. Das ärztliche 
Zeugnis ,darf zur Zeit der Vorlage nicht älter als 
ein Monat sein. Bei einer Unterbrechung des Auf­
enthaltes im Bundesgebiet bis zu ,drei Monaten 
ist ein neuerliches ärzdiches Zeugnis nicht erfor­
derlich. Dem ärztlichen Zeugnis sind ärztliche 
Zeugnisse ausländischer Stellen gleichzuhalten, die 
auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen aus­
gest,ellt wurden. Das BaziHenaussch:mdergesetz, 
StGBl. Nr. 153/1945, und ,das Tuberkulosegesetz, 
BGBL Nr. 127/1968, wenden durch diese Bestim­
mungen nicht\ berührt. 

(2) Auf Grund einer ergänzenden ärztlichen 
Untersuchung ist durch ein ärztliches Zeugnis im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Z. 3 festzustellen, daß der 
Ausländer nicht an einer solchen Krankheit leidet 
oder einen körperlichen Zustand aufweist, wo­
durch er offensichtlich. in seiner Arbeitsfähig­
keit erheblich beeinträchtigt ist, oder eine solche 
Beeinträchtigung während der Geltungsdauer der 
Beschäftigungsbewilligung nicht zu erwarten ist. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz durch Verord­
nung festlegen, daß die ärztliche Untersuchung 
im Sinne ,des Abs. 1 zu entfallen hat, wenn die 
epidemiologische Lage in den Herkunftsländern 
,der Ausländer, die besondere Art ihrer beruf­
lichen Tätigkeit oder der bereits längere ununter­
brochene Aufenthalt im Bundesgebiet dies ohne 
GeHihrdung der Volksgesundheit zuläßt. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann ferner ,durch Verordnung festlegen, daß .die 
ergänzend,e ärztliche Untersuchung im Sinne des 
Abs. 2 zu entfallen hat, wenn es sich um Auslän­
der handelt, bei denen auf Grund der besonderen 
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6 1510 der Beilagen 

Art ihrer beruflichen Tät1gkeit oder sonstiger 
Umstände angenommen werden kann, daß sie in 
ihrer Arbeitsfäh~gkeit nicht erheblich beeinträch­
tigt sind. 

(5) Das ärztliche Zeugnis nach § 4 Abs. 3 Z. 3 
kann nachträglich vorgelegt werden. Wenn das 
ärztlich,e Zeugnis nidlt innerhaLb der in der Be­
schäftigungsbewi1ligung dafür zu bestimmenden 
Frist vorgelegt wird, erlischt die Beschäftigungs­
bewilligung. Die erloschene Beschäftigungsbewilli­
gung ,ist dem Arbeitsamt zurückzustellen. 

Geltungsbereich 

§ 6. (1) Die Beschäftigungsbewilligung ist für 
einen Arbeitsplatz zu erteilen und gilt für den 
Bereich eines Arbeitsamtes. Der Arbeitsplatz ist 
durch ,die berufliche Tätigkeit und den Betrieb 
bestimmt. Der Geltungsbereich kann bei wech­
selndem Beschäftigungsort unter Bedachtnahme 
auf ,die Lage und Entwicklung der in Betracht 
kommenden Teilarbeitsmärkte auf mehrere Be­
triebe ,eines Arbeitgebers und auf den Bereich 
mehrerer Arbeitsämter oder Landesarbeitsämter 
festgelegt wenden. 

(2) Eine Änderung der Beschäftigungsbewilli­
gung ist nicht erforderlich, wenn der Ausländer 
für eine verhältnismäßig kurze, eine Woche nicht 
übersteigende Zeit auf einem anderen Arbeits­
platz beschäftigt wir,d. Für einen längeren Zeit­
raum ist eine neue Beschäftigungsbewi1l~gung er­
forderlich. 

(3) Wenn unter Aufrechterhaltung des Beschäf­
tigungsverhältmisses Änderungen in Teilen der 
Beschäftigungsbewilligung eintreten, die sich nach 
Abs. 1 auf die berufliche Tätigkeit, den Betrieb, 
den Arbeitsamts- oder Landesarbeitsamtsbereich 
beziehen, kann sich die Prüfung der Vorausset­
zungen für .die Beschäftigungsbewilligung auf jene 
beschränken, die mit diesen Teilen in Zusammen­
hang stehen. 

Geltungsdauer 

§ 7. (1) Die BeschäftigungsbewiUirgung ist zu 
befristen; sie ,darf jeweils längstens für die Dauer 
eines Jahres erteilt werden. 

(2) Für eine Beschäftigung auf Arbeitsplätzen 
in Betrieben, d,ie ,ihrer Art nach nur zu bestimm­
ten J ahreszeit'en arbeiten oder die regelmäßig zu 
gewissen Zeiten des Jahres erheblich verstärkt ar­
beiten (Saisonbetrieb ), ist die Beschäftigungsbe­
willigung jeweils nur für die nach der Art der 
Beschäftigung erforderliche Dauer zu erteilen. 

(3) Die Geltungsdauet der im Rahmen von 
Kontingenten erteilten Beschäftigungsg,enehmi­
gung ist unter Bedachtnahme auf die Laufzeit 
des betreffenden Kontingentes zu beschränken. 
Soweit Kontingente mit dem Kalenderjahr zu­
sammenfallen, darf die Beschäft,igungsbewilli-

gung, wenn sie nach ,dem 1. Juli erteilt wird, je­
weils längstens bis zum 30. Juni des folgenden 
Kalenderjahr,es erteilt werden. 

(4) Lehrlingen ist die Beschäft~gungsbewi11i­
'gung für die Dauer der Lehrzeit und der gesetz­
lichen oder kollektivvertraglichen Verpflichtung 
zur Weiterverwendung zu erteilen. 

(5) § 11 des Mutterschutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 7611957, bleibt unberührt. 

(6) Die Beschäfti~ungsbewi1Ligung erlischt mit 
Beendigung der bewi11igten Beschäftigung. 

(7) Liegt ein Kontingent mit ganzjähriger Lauf­
zeit vor und wird ,der Antrag auf Verlängerung 
einer Beschäftigungsbew,iUigung während der 
Geltungsdauer ,der Beschäftigungsbewilligung ein­
gebracht, gilt ,diese bis zur Entscheidung über den 
Antrag in erster Instanz als verlängert. Liegt 
kein Kontingent mit ganzjähriger Laufzeit vor 
und wiI1d ,der Antrag spätest,ens vier Wochen vor 
Ablauf der Beschäftigungsbewilligung eingebracht, 
gilt diese gleichfalls bis zur Entscheidung über den 
Antrag in erster Instanz als verlängert. 

Auflagen 

§ 8. (1) Die Beschäftigungsbewilligung ist mit 
,der Auflage zu verbinden, daß der Ausländer 
nicht zu schlechteren Lohn- und Arbeitsbedingun­
gen beschäftigt wird, als sie für ,die Mehrzahl der 
bezüglich der Leistung und Qualifikation ver­
gleimbaren inländismen A1'1beitnehmer des Be­
triebes g,elten. 

(2) Die Beschäftigungsbewilligung ist weiters 
mit der Auflage zu verhinden, daß zur Erhal­
tung der Arbeitsplätze inländismer Arbeitneh­
mer im Falle 

a) der Verringerung ,der Anzahl ,der Arbeits­
plätze die Beschäftigungsverhältnisse der 
Ausländer vor jenen der inländischen Ar­
beitnehmer zu lösen sind; 

b) von Kurzarbeit im Sinne des Arbeitsmarkt­
för,derungsgesetzes vor deren Einführung 
die Beschäftigungsverhältnisse der Ausländer 
zu lösen sind, wenn dadurch Kurzarbeit auf 
läng,ere Sicht verhindert werden könnte. 

Von einer beabsichtigten Maßnahme im Sinne 
der Et. a hat der Arbeitgeber ,das Al'beitsamt zu 
verständigen, wenn die Verringerung der Anzahl 
der Arbeitsplätze im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der im Betrieb Beschäftigten ein erhebliches Aus­
maß erreichen würde. 

(3) Die Beschäftigungsbewrilligung kann, sofern 
es im Hinblick auf die Llige und Entwicklung des 
Arbeitsmarktes oder wichtige öffentliche oder 
gesamtwirtschaftlime Interessen zweckdienlich ist, 
mit weiteren Auflagen, insbesonder,e zur Durch­

fi,ihrung und Unterstützung von Maßnahmen 
arbeitsmarktpolitischer oder berufsfördernder 
Art, verbunden werden. 
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Widerruf 

§ 9. (1) Die Beschäftigungshewilligung ist zu 
widerruf.en, wenn 

a) der Antragsteller im Antrag auf Erteilung 
der Beschäfoigungsbewilligung über wesent­
liche Tatsachen w,issentlich falsche Angaben 
gemacht oder solche Tatsachen v·erschwiegen 
hat oder 

b) der Ausländer während der Laufzeit der 
BeschäftigungsbewiUigung gegen die im § 25 
genannten Vorschriften verstoßen hat. 

(2) Die Beschäftigungsbewilligung kann wider­
ruf'en werden, wenn 

a) die Voraussetzungen, unter ,denen sie er­
teilt wurde (§ 4 Abs. 1, 3, 6 und 8), sich 
wesentlich geändert haben 'Oder die im 
Sinne des § 4 Abs. 3 erklärten Umstände 
nicht mehr zutreffen, 

b) sonstige wichtige Gl'ünde in der Person des 
Ausländers vorliegen oder 

c) die bei ihrer ErteiLung festlgesetzten Auf­
lagen (§ 8) nicht erfüllt wellden. 

(3) Im Rahmen eines W,iderrufsverfahrens 
wegen Nichterfüllung der Voraussetzungen nach 
§ 8 Abs. 2 ist darauf Uedacht zu nehmen, daß 
·die Bedeckung des Arbeitskräftebedarfes des Be­
triebes gesichert bleibt. 

(4) Bei. Widerruf der Beschäftigungsbewilligung, 
ausgenommen im Falle des Widerrufes wegen 
Verstoßes gegen die im § 25 genannten Vor­
schriften, ist tunlichst darauf Bedacht zu nehmen, 
daß die die Rechte des Ausländers sichernden Be­
stimmunge~ berücksichtigt werden können. 

Streik und Aussperrung 

§ 10. Für die Beschäftigung auf Arbeitsplätzen 
in einem von Streik oder Aussperrung betroffenen 
Betrieb dürfen Beschäftigungsbewilligungen nicht 
erteilt werden. 

Sicherungsbescheinigung 

§ 11. (1) Beabsichtigt ein Arbeitgeber, Aus­
länder für eine Beschäftigung im Bundesgebiet in 
ihrem Heimatstaat anzuwerben, ist ihm auf An­
trag eine Bescheinigung (Sicherungsbescheinigung) 
auszustellen, für welche Anzahl von Ausländern 
bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erteilung 
von Beschäftigungsbewilligungen in Aussicht ge­
stellt wird. 

(2) Die Sicherungsbescheinigung darf nur aus­
gestellt werden, wenn 

a) die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 1, 2, 
6, 7 oder 8 und Abs. 3 Z. 1, 4, 6, 8 und 12 
gegeben sind und 

b) auf Grund der Angaben des Antragstellers 
angenommen werden kann, daß für den 

Ausländer eine ortsübliche Unterkunft im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Z. 5 zur Verfügung 
stehen wird. 

Die Bestimmung des § 4 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(3) Die Geltungsdauer der Sicherungsbescheini­
gung ist mit längstens zwölf Wochen zu be­
fristen; sie ist in begründeten Fällen zu ver­
längern. 

(4) Wird dem Antrag nicht oder nicht zur 
Gänze stattgegeben, ist darüber mit Bescheid ab-
zusprechen. . . 

(5) Die Sicherungsbescheinigung kann wider­
rufen werden, wenn sich die nach § 4 Abs. 1, 2, 6, 
7 oder 8 oder Abs. 3 Z. 4 zu würdigenden Um-
stände wesentlich ändern. ' 

Kontingente 

§ 12. (1) Der Bundesminister für soziale Ver­
waltung kann, sofern es die allgemeine Arbeits­
markt- und Wirtschaftslage zuläßt, in Entspre­
chung eines gemeinsamen Antrages der i1'). Betracht 
kommenden kollektivvertragsfähigen Berufsver­
einigungen der Arbeitgeber und der Arbeitneh­
mer für bestimmte örtliche oder fachliche Bereiche 
sowie für bestimm'te Zeiträume durch Verord­
nung Kontingente für die Beschäftigung von Aus­
ländern festsetzen oder festgesetzte Kontin­
gente ändern. 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann, solange kein Antrag nach Abs. 1 vorliegt 
und sofern es die allgemeine Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftslage zuläßt, für bestimmte örtliche 
oder fachliche Bereiche sowie für bestimmte Zeit­
räume durch Verordnung Kontingente für die 
Beschäftigung von Ausländern festsetzen oder 
festgesetzte Kontingente ändern. 

(3) Auf Kontingente sind unbeschadet des § 18 
Abs. 11 anzurechnen 

a) die während der Laufzeit erteilten Beschäf­
tigungsbewilligungen, ausgenommen jene 
für Lehrlinge, 

b) die während der Laufzeit ausgestellten 
Sicherungsbescheinigungen, ausgenommen 
jene für Lehrlinge, und 

c) die Befreiungsscheine, und zwar diese je­
weils nach dem zuletzt festgestellten Ar­
beitsplatz (§ 6 Abs. 1) des Befreiungsschein­
inhabers. 

Auf ein nach Erteilung einer Beschäftigungsbe­
willigung in Kraft tretendes Kontingent sind die 
Beschäftigungsbewilligungen mit jener Geltungs­
dauer, die in die Laufzeit des Kontingentes hinein­
reicht, anzurechnen. 
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Höchstzahlen 
§ 13. (1) Der Bundesminister für soziale Ver­

waltung kann, wenn es öffentliche oder gesamt­
wirtschaftliche Interessen, insbesondere im Bereich 
der Bevölkerungspolitik und der Infrastruktur, 
erfordern, für das gesamte Bundesgebiet oder für 
einen oder mehrere Landesarbeitsamtsbereiche 
nach Anhörung des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie sowie der betreffenden 
Länder durch Verordnung Höchstzahlen für die 
Beschäftigung von Ausländernfestsetzen. 

2) Auf die Höchstzahlen sind unbeschadet des 
§ 18 Abs. 11 anzurechnen 

a) alle erteilten Beschäftigungsbewilligungen, 
. ausgenommen jene für Lehrlinge, 

b) alle ausgestellten Sicherungsbescheinigun­
gen, ausgenommen jene für Lehrlinge, und 

c) die Befreiungsscheine. 

Einschränkung im öffentlichen Interesse 
§ 14. (1) Der Bundesminister für soziale Ver­

waltung kann auf Grund 
a) eines Regierungsübereirikommens, 
b) einer drohenden überlastung der Infra­

struktur, 
c) einer Gefährdung der Volksgesundheit, 
d) einer Gefährdung der Einhaltung der 

Höchstzahl gemäß § 13 oder 
e) eines gemeinsamen Antrages der Bundes­

kammer der gewerblichen Wirtschaft oder 
der Präsidentenkonferenz der Landwirt­
schaftskammern Österreichs einerseits und 
des österreichischen GewerksChaftsbundes 
anderseits 

durch Verordnung festlegen, daß die Erteilung 
von Beschäftigungsbewilligungen davon abhängig 
zu machen ist, daß Ausländer in ihrem Heimat­
staat angeworben worden sind. Je nach den Er­
fordernissen der Wahrung der im § 4 Abs. 1 oder 
2 genannten Belange kann eine solche Maßnahme 
entweder für alle Ausländer oder für Ausländer 
aus bestimmten Staaten getroffen werden. Eine 
derartige Verordnung ist im Falle der lit. c im 
E.invernehmen mit dem Bundesminister für Ge­
sundheit und Umweltschutz zu erlassen. 

(2) Eine solche Maßnahme kann bei Zutreffen 
der Voraussetzungen nach Abs. 1 für das gesamte 
Bundesgebiet oder für einen oder mehrere Lan­
desarbeitsamtsbereiche verfügt werden, und zwar 

a) wenn keine Kontingente (§ 12) festgesetzt 
sind ohne jede Einschränkung, 

b) wenn Kontingente festgesetzt sind 
aa) in den Fällen des Abs. 1 lit. a, c oder e 

ohne jede Einschränkung und 
bb) in den Fällen des Abs. 1 lit. b oder d 

oberhalb der Kontingente, 
c) gleichgültig ob Kontingente festgesetzt sind, 

in den Fällen des Abs. 1 lit. a oder e für be­
stimmte fachliche Bereiche. 

ABSCHNITT III 

Befreiungsschein 

Voraussetzungen 

§ 15. (1) Einem Ausländer ist auf Antrag ein 
Befreiungsschein auszustellen, wenn der Ausländer 

a) vom Zeitpunkt der Antragseinbringung zu­
rückgerechnet durch mindestens acht Jahre 
im Bundesgebiet ununterbrochen gemäß 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes be­
schäftigt (§ 2 Abs. 2) war oder 

b) mit einem österreichischen Staatsbürger ver­
heiratet ist und seinen Wohnsitz im Bundes­
gebiet hat 

und wichtige öffentliche oder gesamtwirtschaft­
liche Interessen nicht entgegenstehen. Ein Aus­
länder, dem ein Befreiungsschein ausgestellt 
wurde, ist berechtigt, eine Beschäftigung auszu­
üben, ohne daß für ihn eine Beschäftigungsbe­
willigung erteilt wurde (§ 3). 

(2) Als Beschäftigungszeiten im Sinne des Abs. 1 
lit. a gelten bis zu einer Dauer von insgesamt 
zwölf Monaten, im Falle der Mutterschaft, sofern 
die Ausländerin Wochengeld, Sonderunterstüt­
zung oder Karenzurlaubsgeld erhalten ha.t, bis zu 
einer Dauer von insgesamt 15 Monaten, auch 
Zeiten, während denen 

a) der Ausländer auf Grund eines Beschäfti­
gungsverhältnisses zu emem Unterneh­
men, das im Bundesgebiet seinen Betriebs­
sitz hat, nach einer mindestens sechsmonati­
gen Beschäftigung im Bundesgebiet vor­
Übergehend außerhalb des Bundesgebietes 
beschäftigt war; 

b) der Ausländer, ohne daß er in einem Be­
schäftigungsverhältnis gestanden ist, arbeits­
unfähig war und sich im Bundesgebiet auf­
gehalten hat, sofern und solange er während 
seiner Arbeitsunfähigkeit Leistungen aus der 
Krankenversicherung oder der Unfallver­
sicherung, ausgenommen Rentenleistungen, 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz, BGBl. Nr. 189/1955, erhalten hat; 

c) die Ausländerin sich im Bundesgebiet aufge­
halten hat, sofern und solange sie Wochen­
geld aus dem Versicherungsfall der Mutter­
schaft nach dem Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz oder Sonderunterstützung nach 
dem Mutterschutzgesetz erhalten hat; 

d) der Ausländer Arbeitslosengeld, Karenz­
urlaubsgeld oder Notstandshilfe nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958, BGBl. 
Nr. 199, bezogen hat oder im Anschluß 
daran bei einem inländischen Arbeitsamt 
arbeitsuchend vorgemerkt war; 

e) ein Beschäftigungsverhältnis unbeschadet 
der lit. b, c und d im Falle der erstmaligen 
Ausstellung eines Befreiungsscheines bis zur 
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Dauer von einem Monat bzw. im Falle der 
Verlängerung eines Befreiungsscheines bis 
zur Dauer von drei Monaten während der 
Geltungsdauer des jeweils letzten .Befrei­
ungsscheines nicht bestanden hat. 

(3) Der Befreiungsschein darf jeweils längstens 
für die Dauer von zwei Jahren ausgestellt werden. 

Widerruf 

§ 16. (1) Die mit dem Befreiungsschein ver­
bundene Berechtigung ist zu widerrufen, wenn 

a) der Ausländer im Antrag auf Ausstellung 
eines Befreiungsscheines über wesentliche 
Tatsachen wissentlich falsche Angaben ge­
macht oder solche Tatsachen verschwiegen 
hat, 

b) der Ausländer entweder seine Beschäftigung 
unbeschadet' des § 15 Abs. 2 lit. b, c· und d 
oder seinen Aufenthalt unbeschadet des 
§ 15 Abs. 2 lit. a im Bundesgebiet länger als 
insgesamt drei Monate unterbricht, 

. c) die Voraussetzungen n~ch § 15 Abs. 1 lit. b 
nicht mehr vorliegen, sofern für den Aus­
länder nicht bereits § 15 Abs. 1 lit. a in 
Betracht kommt, oder 

d) der Ausländer gegen die im § 25 genannten 
Vorschriften verstoßen hat. 

(2) Der Befreiungsschein, dessen Berechtigung 
widerrufen wurde, ist vom Arbeitsamt zurückzu­
fordern. 

Einschränkung des Geltungsbereiches 

§ 17. Wenn die Lage und Entwicklung des Ar­
beitsmarktes in bestimmten Berufen oder wichtige 
öffentliche oder gesamtwirtschaftliche Interessen 
dies erfordern, kann der Bundesminister für so­
ziale Verwaltung nach Anhörung der zuständigen 
kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer durch Ver­
ordnung festlegen, daß Befreiungsscheine für die 
Beschäftigung in diesen Berufen nicht gelten. 

ABSCHNITT IV 

Be tri e b sen t s.a n d t e Aus I ä nd er 

Voraussetzungen für die Beschäftigung 

§ 18. (1). Ausländer, die von einem ausländi­
schen Arbeitgeber ohne einen im Bundesgebiet 
vorhandenen Betriebssitz im Inland beschäftigt 
werden, bedürfen, soweit im folgenden nicht an­
deres bestimmt ist, einer Beschäftigungsbewilli­
gung. 

(2) Für Ausländer nach Abs. 1, die ausschließlich 
im Zusammenhang mit kurzfristigen Arbeitslei­
stungen, für die ihrer Art nach inländische Ar­
beitskräfte nicht herangezogen werden, wie ge­
schäftliche Besprechungen, Besuche von Messe­
veranstaltungen und Kongressen u·nd dergleichen, 

beschäftigt werden, ist eine Beschäftigungsbe­
willigung nicht erforderlich. 

(3) Für Ausländer nach Abs. 1, die bei 
a) Montagearbeiten und Reparaturen im Zu­

sammenhang mit Lieferungen von Anlagen 
und Maschinen an einen Betrieb oder 

b) für die Inbetriebnahme solcher Anlagen und 
Maschinen nötigen Arbeiten, die von inlän­
dischen Arbeitskräften nicht erbracht wer­
den können, 

beschäftigt werden, ist eine Beschäftigungsbewil­
ligung nicht erforderlich, wenn diese Arbeiten 
nicht länger als drei Monate dauern. Die Be­
schäftigung ist vom Inhaber des Betriebes, in dem 
der Ausländer beschäftigt wird, spätestens am 
Tage der Arbeitsaufnahme dem zuständigen Ar­
beitsamt unter Angabe der voraussichtlichen 
Dauer anzuzeigen. 

(4) Dauern die im Abs. 3 genannten Arbeiten 
länger als drei Monate, so ist der Antrag auf Er­
teilung der Beschäftigungsbewilligung ab Kennt­
nis dieses Umstandes, jedenfalls jedoch vor Ab­
lauf des dritten Monats nach Aufnahme der Ar­
beitsleistung vom Inhaber des Betriebes, in dem 
der Ausländer beschäftigt wird, beim zuständigen 
Arbeitsamt einzubringen. 

(5) Für Ausländer nach Abs. 1, die im Rahmen 
zwischenstaatlicher Kulturabkommen beschäftigt 
werden, ist eine Beschäftigungsbewilligung nicht 
erforderlich. Die Beschäftigung ist von der Ein­
richtung, in der die Arbeitsleistungen erbracht 
werden, bzw. vom Veranstalter spätestens am Tage 
der Arbeitsaufnahme dem zuständigen Arbeitsamt 
anzuzeigen. 

(6) Für Ausländer nach Abs. 1, die bei En­
semblegastspielen im Theater beschäftigt werden, 
ist eine Beschäftigungsbewilligung nicht erforder­
lich, wenn die Beschäftigung nicht länger als eine 
Woche dauert. Die Beschäftigung ist vom Ver­
anstalter spätestens am Tage der Arbeitsaufnahme 
dem zuständigen Arbeitsamt anzuzeigen. 

(7) Dauert die Beschäftigung nach Abs. 6 länger 
als eine Woche, so ist der Antrag auf Erteilung 
der Beschäftigungsbewilligung ab Kenntnis dieses 
Umstandes, jedenfalls jedoch vor Ablauf einer 
Woche nach Aufnahme der Beschäftigung, vom 
Veranstalter beim zuständigen Arbeitsamt ein­
zubringen. 

(8) Bei Erteilung einer Beschäftigungsbewilli­
gung nach Abs. 4 kann für den Fall, daß es sich 
um Arbeitsleistungen handelt, die von Inländern 
nicht erbracht werden können, von der Prüfung, 
ob die Lage und Entwiddung des Arbeitsmarktes 
die Beschäftigung zuläßt, abgesehen werden. 

(9) Die Dauer der Arbeitsleistungen bzw. der 
Beschäftigung ist unabhängig von der Dauer des 
Einsatzes des einzelnen Ausländers bei diesen Ar­
beitsleistungen bzw. Beschäftigungen festzustellen. 
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(10) Die Lohn- und Arbeitsbedingungen be­
züglich § 4 Abs. 3 Z. 4 und § 8 Abs. 1 sind als er­
füllt anzusehen, wenn die Beschäftigung keine Ge­
fährdung der Lohn- und Arbeitsbedingungen der 
inländischen Arbeitnehmer mit sich bringt. 

(11) Die für Ausländer nach Abs. 4 und 7 aus­
gestellten Sicherungsbescheinigungen und erteilten 
Beschäftigungsbewilligungen sind auf Kontingente 
(§ 12) und Höchstzahlen (§ 13) nicht anzurech­
nen. 

(12) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann nach Anhörung des Ausländerausschusses 
durch Verordnung weitere Ausnahmen vom 
Abs. 1 im Sinne der Abs. 2, 3, 5 und 6 festlegen, 
sofern es sich um ähnliche wie die in den Abs. 2, 
3, 5 und 6 erwähnten Personengruppen handelt 
und es die allgemeine Lage und Entwicklung des 
Arbeitsmarktes unter besonderer Berücksichtigung 
der Schutzinteressen der betroffenen inländischen 
Arbeitnehmer zuläßt. 

(13) Die im § 4 Abs. 4 und im § 5 Abs. 3 und 
4 enthaltenen Verordnungsermächtigungen kön­
nen auf Ausländer nach Abs. 1 angewendet wer­
den. 

ABSCHNITT V 

Verfahren 

Antragseinbringung 

§ 19. (1) Der Antrag auf Ausstellung einer 
Sicherungsbescheinigung bzw. Erteilung einer Be­
schäftigungsbewilligung ist unbeschadet der Abs. 2 
und 3 und des § 18 vom Arbeitgeber bei dem 
Arbeitsamt einzubringen, in dessen Sprengel der 
in Aussicht genommene Beschäftigungsort liegt, 
bei wechselndem Beschäftigungsort bei dem nach 
dem Sitz des Betriebes zuständigen Arbeitsamt. 

(2) Wird der Ausländer über den im § 6 Abs. 2 
genannten Zeitraum hinaus im Betrieb eines an­
deren Arbeitgebers beschäftigt, ist die Beschäfti­
gungsbewilligung von diesem Arbeitgeber zu be­
antragen. 

(3) Ist kein Arbeitgeber im Bundesgebiet vor­
handen, ist der Antrag nach Abs. 1 für den Fall, 
daß eine Person im Sinne des § 2 Abs. 3 vor­
handen ist, von dieser, in allen anderen Fällen 
~om Ausländer zu beantragen. Der Antrag ist 
bei dem Arbeitsamt einzubringen, in dessen 
Sprengel die Arbeitsleistungen bzw. Beschäftigun­
gen erbracht werden. 

(4) Der Antrag auf Ausstellung eines Befrei­
ungsscheines ist vom Ausländer bei dem nach sei~ 
nem Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen bei 
dem nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt zu­
ständigen Arbeitsamt einzubringen. 

(5) Der Antrag auf Ausstellung einer Siche­
rungsbescheinigung ist vor der Einreise des Aus­
länders, der Antrag auf Erteilung einer Beschäf-

tigungsbewilligung vor Aufnahme der Beschäfti­
gung einzubringen. Der Antrag auf Verlängerung 
einer Beschäftigungsbewilligung ist unbeschadet 
des § 7 Abs. 7 vor Ablauf der Geltungsdauer 
einer bereits erteilten Beschäftigungsbewilligung; 
der Antrag auf Verlängerung eines Befreiungs­
scheines vor Ablauf der Geltungsdauer eines be­
reits ausgestellten Befreiungsscheines einzu­
bringen. 

(6) Wurde eine Sicherungsbescheinigung aus­
gestellt, sind die für die Erteilung der Beschäfti­
gungsbewilligung erforderlichen Voraussetzungen 
bereits vor Einbringung des Antrages auf Ertei­
lung der Beschäftigungsbewilligung zu prüfen. 

(7) Die Beschäftigungsbewilligung ist im Zusam­
menhang mit einer Arbeitsvermittlung durch die 
Arbeitsmarktverwaltung (§ 40 Abs. 1 des Arbeits­
marktförderungsgesetzes) unter Bedachtnahme 
auf § 4 vom zuständigen Arbeitsamt von Amts 
wegen zu erteilen, sofern der Ausländer Leistun­
gen aus der Arbeitslosenversicherung erhält oder 
solche erhalten würde. 

(8) Bei Anträgen, die auf geringfügige Än­
derungen des Inhaltes oder die Verlängerung einer 
Sicherungsbescheinigung, einer Beschäftigungsbe­
willigung oder eines Befreiungsscheines gerichtet 
sind, kann sich die Prüfung der Voraussetzungen 
auf jene beschränken, die sich ändern. 

Entscheidung und Rechtsmittel 

<§ 20. (1) über die Anträge nach diesem Bundes­
gesetz, soweit nicht anderes bestimmt ist, sowie 
über den Widerruf der Sicherungsbescheinigung, 
der Beschäftigungsbewilligung bzw. des Befrei­
ungsscheines entscheidet das nach § 19 Abs. 1, 3 
oder 4 hiefür zuständige Arbeitsamt bzw. in den 
Fällen des § 4 Abs. 6, sofern die Voraussetzungen 
nach § 4 Abs. 3 gegeben sind, das zuständige Lan-
desar bei tsam t. < 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, haben vor Entscheidung über die 
Ausstellung einer Sicherungsbescheinigung, über 
die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung, so­
fern nicht eine Sicherungsbescheinigung ausgestellt 
wurde, über den Widerruf einer Beschäftigungs­
bewilligung und über die Ausstellung sowie den 
Widerruf eines Befreiungsscheines das Arbeitsamt 
die zuständigen kollektivvertragsfähigen Berufs­
vereinigungen der Arbeitgeber< und der Arbeit­
nehmer und in den Fällen des § 4 Abs. 6 das 
Landesarbeitsamt den Verwaltungsausschuß an­
zuhören. 

(3) über Berufungen gegen Bescheide des 
Arbeitsamtes entscheidet das Landesarbeitsamt 
nach Anhörung des Verwaltungsausschusses. 
Eine weitere Berufung ist nicht zulässig. 

(4) Gegen Bescheide des Landesarbeitsamtes in 
den Fällen des § 4 Abs. 6 ist eine Berufung an 
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den Bundesminister für soziale Verwaltung zu­
lässig, wenn sich der Bescheid nur auf Nichter­
füllung oder mangelhafte Erfüllung der Voraus­
setzungen nach § 4 Abs. 6 gründet. 

(5) Die Berufung gegen den Widerruf der 
Sicherungs bescheinigung, der Beschäftigungsbe­
willigung oder des Befreiungsscheineshat keine 
aufschiebende Wirkung. Der Berufung gegen den 
Widerruf der BeschäftigungsbewiIIigung und des 
Befreiungsscheines kann aufschiebende Wirkung 
zuerkannt werden. 

(6) Im Verfahren nach den Abschnitten II 
und IV dieses Bundesgesetzes ist eine Bescheid­
ausfertigung über die Beschäftigungsbewilligung 
bzw. über den Widerruf einer solchen auch dem 
Ausländer unabhängig von seiner Stellung im 
Verfahren (§ 21) zuzustellen. 

(7) Die Ausfertigungen der nach diesem Bun­
desgesetz vorgesehenen Bescheide und Bescheini­
gungen, die im Wege elektronischer Datenver­
arbeitungsanlagen oder in einem ähnlichen Ver­
fahren hergestellt werden, bedürfen weder einer 
Unterschrift noch einer Beglaubigung. 

Stellung des Ausländers im Verfahren 
§ 21. Der Ausländer hat in allen Verfahren, 

in denen seine 'persönlichen Umstände maßgeblich 
für die Entscheidung sind, sowie in jenen Fällen, 
in denen keine Person im Sinne des § 2 Abs. 3 
vorhanden ist, ParteisteIlung. In allen anderen 
Verfahren, ausgenommen im Widerrufsverfahren 
infolge Änderung der im § 4 Abs. 1, 2, 6, 7 
und 8 genannten Voraussetzungen für eine Be­
schäftigungsbewilligung, hat der Ausländer die 
Stellung eines Beteiligten. 

Ausländerausschuß 
§ 22. (1) In den in diesem Bundesgesetz vor­

gesehenen und allen anderen Angelegenheiten 
der Ausländerbeschäftigung von grundsätzlicher 
Bedeutung, mit Ausnahme der Kontingentfest­
setzung gemäß § 12 Abs. 1, ist der Ausländer­
ausschuß anzuhören. 

(2) Der Ausländerausschuß wird beim Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung als selb­
ständiger Ausschuß des gemäß § 41 des Arbeits­
marktförderungsgesetzes bestehenden Beirates für­
Arbeitsmarktpolitik errichtet. Der Ausländeraus­
schuß berät über die in seinen Zuständigkeits­
bereich fallenden Angelegenheiten abschließend. 

(3) Der Ausländerausschuß setzt sich aus zwei 
Vertretern des österreichischen Arbeiterkammer­
tages, zwei Vertretern des österreichischen 
Gewer kschaftsbundes, zwei Vertretern der Bun­
deskammer der gewerblichen Wirtschaft, einem 
Vertreter der Vereinigung österreichischer Indu­
strieller und einem Vertreter der Präsidenten­
konferenz der Landwirtschaftskammern öster­
reichs zusammen. Diese Vertreter müssen dem 
Beirat" für Arbeitsmarktpolitik nicht als Mit­
glieder angehören. 

(4) Auf den Ausländerausschuß sind unbe­
schadet der Abs. 1 bis 3 die für den Beirat für 
Arbeitsmarktpolitik bzw. dessen Ausschüsse maß­
geblichen Bestimmungen des Arbeitsmarktförde­
rungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. 

Verwaltungsausschüsse 

§ 23. (1) Die bei den Landesarbeitsämtern be­
stehenden Verwaltungsauschüsse (§ 76 des Arbeits­
losenversicherungsgesetzes 1958) haben, abge­
sehen von den ihnen nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften übertragenen Aufgaben, bei der 
Erfüllung der den Landesarbeitsämtern obliegen­
den Aufgaben, soweit dies in diesem Bundesgesetz 
vorgesehen ist, mitzuwirken. 

(2) Zum Zwecke der Anhörung des Verwal­
tungsausschusses gemäß § 4 Abs. 6 oder § 20 
Abs. 2 und 3 ist ein Unterausschuß zu bilden .. 
der sich aus Vertretern der Arbeitgeber, die 
auf Grund von Vorschlägen der Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft bestellt wurden, und der 
Arbeitnehmer, die auf Grund von Vorschlägen 
der Kammer für Arbeiter und Angestellte be­
stellt wurden, zusammensetzt. 

(3) Dem Unterausschuß gemäß Abs. 2 müssen 
aus dem Stande der Arbeitgebervertreter zwei 
Mitglieder auf Grund eines Vorschlages der 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft und aus 
dem Stande der Arbeitnehmervertreter zwei Mit­
glieder auf Grund eines Vorschlages der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte angehören. 

ABSCHNITT VI 

Gemeinsame Bestimmungen 

Durchführung der ärztlichen Untersuchung 

§ 24. (1) Der Bundesminister für soziale Ver­
waltung hat im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Gesundheit und Umweltschutz jene 
Arzte und Einrichtungen zu ermächtigen, denen 
die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen 
im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 übertragen wird. 
Die Ermächtigung ist zu erteilen, sofern die not~ 
wendigen Untersuchungseinrichtungen vor­
handen sind. Mit der Ermächtigung ist die Auf­
lage zu verbinden, daß die Untersuchungen tun­
lichst binnen einer Woche nach Verständigung 
des Arztes bzw. der Einrichtung über einen zu 
untersuchenden Ausländer durchgeführt werden 
muß. Eine Ermächtigung ist zu widerrufen, wenn 
wiederholt wesentliche Mängel in bezug auf die 
Durchführung der Untersuchungen oder die Aus­
wertung derselben festgestellt wurden. 

(2) Die Kosten der ärztlichen Untersuchungen 
im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 sind vom Arbeit­
geber zu tragen. Die einheitliche Festsetzung der 
vom Arbeitgeber zu leistenden Vergütung für die 
Untersuchungen ist im Rahmen eines Vertrages 
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zwischen der zuständigen gesetzlichen Interessen­
vertretung der Arbeitgeber und der Öster­
reichischen Arztekammer bzw. dem Träger der 
ermächtigten Einrichtung zu regeln. 

Verhältnis zur Aufenthaltsberechtigung 

§ 25. Die Sicherungsbescheinigung, die Be­
schäftigungsbewilligung bzw. der Befreiungs­
schein enthebt deri Ausländer nicht der Verpflich­
tung, den jeweils geltenden Vorschriften über die 
Einreise und den Aufenthalt von Ausländern 
nachzukommen. 

Auskunfts- und Meldepßicht 

§ 26. (1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, den 
Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern sowie 
den Arbeitsinspektoraten und den sonst zur 
Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes be­
rufenen Behörden auf deren Ve~langen Anzahl 
und Namen der im Betrieb beschäftigten Aus­
länder bekanntzugeben. Die Arbeitgeber und die 
Ausländer sind auf Verlangen verpflichtet, den 
vorerwähnten Behörden die zur Durchführung 
dieses Bundesgesetzes notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und in die erforderlichen Unterlagen 
Einsicht zu gewähren. 

(2) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Be­
endigung des Beschäftigungsverhältnisses eines 
Ausländers unverzüglich dem zuständigen 
Arbeitsamt anzuzeigen. 

Rechtshilfe 

§ 27. Alle Behörden und Amter, die Bau­
arbeiter-Urlaubskasse, die Träger der Sozialver­
sicherung und die gesetzlichen Interessenvertre­
tungen haben im Rahmen ihres Wirkungs­
bereiches die Landesarbeitsämter . und Arbeits­
ämter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
diesem Bundesgesetz zu unterstützen. 

Strafbestimmungen 

§ 28. (1) Personen, die 
a) entgegen den §§ 3 und 31 Abs. 1 Z. 1 einen 

Ausländer, für den weder eine Beschäfti­
gungsbewilligung (§§ 4, 31 Abs. 1 Z. 1 
und 32 Abs. 1) erteilt noch ein Befreiungs­
schein (§§ 15 und 32 Abs. 1) ausgestellt 
wurde, beschäftigen oder 

b) entgegen dem § 18 die Arbeitsleistungen 
eines Ausländers, der von einem aus­
ländischen Arbeitgeber ohne einen ·im Bun­
desgebiet vorhandenen Betriebssitz im In­
land beschäftigt wird, in Anspruch nehmen, 
ohne daß für den Ausländer eine Beschäfti­
gungsbewilIigung (§ 18 Abs. 1, 4 und 7) er­
teilt wurde, 

begehen eine Verwaltungsübertretung und sind, 
sofern die Tat nicht nach einer anderen Vor­
schrift mit strengerer Strafe bedroht ist, von der 

Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 
2500 S bis 30.000 $, im Wiederholungsfalle von 
5'000 S bis 60.000 S zu bestrafen. 

(2) Personen, die 
a) entgegen den §§ 3 Abs. 3, 4 und 5 und 31 

Abs. 1 Z. 1 einen Ausländer beschäftigen, 
ohne die Beschäftigung dem zuständigen 
Arbeitsamt rechtzeitig anzuzeigen, 

b) entgegen dem § 18 Abs. 3, 5 und 6 die 
Arbeitsleistungen eines Ausländers, der von 
einem ausländischen Arbeitgeber ohne einen 
im Bundesgebiet vorhandenen Betriebssitz 
im Inland beschäftigt wird, in Anspruch 
nehmen, ohne die Beschäftigung dem zu­
ständigen Arbeitsamt rechtzeitig anzu­
zeigen, oder 

c) entgegen dem § 26 Abs. 1 den Landes­
arbeitsämtern und Arbeitsämtern sowie 
den Arbeitsinspektoraten und den sonst 
zur Wahrnehmung des Arbeitnehmer­
schutzes berufenen Behörden auf deren 
Verlangen Anzahl und Namen der im Be­
trieb beschäftigten Ausländer nicht be­
kanntgeben, die zur Durchführung dieses 
Bundesgesetzes notwendigen Auskünfte 
nicht erteilen oder in die erforderlichen 
Unterlagen nicht Einsicht gewähren, 

begehen eine Verwaltungsübertretung und sind, 
sofern die Tat nicht nach einer anderen Vorschrift 
mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirks­
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 1000 S 
bis 15.000 S zu bestrafen. 

(3) Personen, die entgegen dem § 26 Abs. 2 
die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 
eines Ausländers nicht unverzüglich dem zu­
ständigen Arbeitsamt anzeigen, begehen eine Ver­
waltungsübertretung und sind, sofern die Tat 
nicht nach einer anderen Vorschrift mit 
strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirksver­
waltungsbehörde mit Geldstrafe bis 5000 S zu 
bestrafen. 

(4) Personen, die entgegen dem § 16 Abs. 2 
einen Befreiungsschein (§§ 15 und 32 Abs. 1) vor­
sätzlich nicht zurückstellel1' begehen eine Ver­
waltungsübertretung und sind von der Bezirks­
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 5000 S zu 
bestrafen. 

(5) Die Eingänge aus den gemäß Abs. 1 bis 4 
verhängten Geldstrafen fließen dem Reservefonds 
gemäß § 64 des· Arbeitslosenversicherungsge­
setzes 1958 zu. 

Ansprüche des Ausländers auf Grund verbotener 
Beschäftigung 

§ 29. Einem Ausländer, der entgegen den Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes ohne Beschäfti­
gungsbewilIigung besd1äftigt wird, stehen gegen­
über dem ihn beschäftigenden Betriebsinhaber 
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für die Dauer der Beschäftigung die gleichen An­
sprüche wie auf Grundeine$ gültigen Arbeits­
vertrages zu. 

U ntersagung der Beschäftigung 

§ 30. Die Bezirksverwaltungsbehörde kann 
dem Arbeitgeber wegen beharrlicher Verstöße 
gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
auf Antrag des nach dem Betriebssitz zuständigen 
Landesarbeitsamtes, des Arbeitsinspektorates oder 
der sonst zur Wahrnehmung des Arbeitnehmer­
schutzes berufenen Behörde die Beschäftigung 
von Ausländern nach Anhörung der in Betracht 
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer unter­
sagen. In diesem Verfahren kommt dem Landes­
arbeitsamt ParteisteIlung zu. 

ABSCHNITT VII 

Übergangs b e stimm u n gen 

§ 31. (1) Bis zum Ablauf eines Jahres nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ist für die 
Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung Ab­
schnitt II nach Maßgabe folgender Bestimmungen 
anzuwenden: ' 

1. Sind die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 
Z. 5, 7 und 8 gegeben, liegt weiters eine 
vorläufige ärztliche Bescheinigung gemäß 
Z. 2 dieses Absatzes vor und sind dem 
Arbeitsamt keine sonstigen Grü11-de, insbe­
sondere im Sinne des § 4, bekannt, die der 
Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung 
entgegenstehen würden, ist eine vorläufige 
Beschäftigungsbewilligung in Form einer Be­
sdleinigung auszustellen. 

2. Spätestens bei Einbringung des Antrages 
auf Erteilung einer Beschäftigungsbewil!i­
gung muß sichergestellt sein, daß ein Ver­
fahren für die Zulassung des Ausländers zu 
einer ärztlichen Untersuchung im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 und 2 unverzüglich eingeleitet 
wird. Ergibt die erste ärztliche Untersuchung 
keinen Anhaltspunkt für das Vorhandensein 

, einer Krankheit oder eines körperlichen Zu­
standes im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2, so 
ist noch vor Einlangen der Laborbefunde 
eine vorläufige ärztliche Bescheinigung aus­
zustellen, die unverzüglich dem zuständigen 
Arbeitsamt zu übermitteln ist. Die Vor­
schriften des Bazillenausscheidergesetzes, 
StGBl. Nr. 153/1945, werden durch diese 
Bestimmungen nicht berührt. 

3. Anträge auf Erteilung einer Beschäftigungs­
bewilligung sind spätestens bis zum Ablauf 
der gesetzlichen Anmeldefrist zur Sozialver­
sicherung zu stellen. Der Antrag hat den 
Nachweis über die ordnungsgemäße Anmel­
dung zur gesetzlichen Sozialversicherung zu 
enthalten. 

4. Sind die Voraussetzungen nach Z. 1 bis 3 
gegeben, ist die vorläufige Beschäftigungs­
bewilligung ab dem Tage der Beschäftigungs­
aufnahme auszustellen und mit längstens 
sechs Wochen zu befristen. Sie ist in be­
gründeten Fällen' zu verlängern. Für die 
Ausstellung der Bescheinigung gilt § 20 
Abs. 6 sinngemäß. Die Bescheinigung ver­
liert spätestens mit der Entscheidung über 
den Antrag ihre Wirkung. 

(2) Wird weder die vorläufige Beschäftigungs­
bewilligung geinäß Abs. 1 noch die Beschäfti­
gungsbewilligung gemäß Abschnitt II erteilt, gilt 
die Zeit der Beschäftigung eines Ausländers bis 
zur Erlassung des Bescheides als befristetes 
Arbeitsverhältnis. 

(3) Eine Beschäftigung über den Zeitpunkt des 
Ablaufes der gesetzlichen Anmeldefrist zur 
Sozialversicherung hinaus, ohne daß ein Antrag 
auf Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung ein­
gebracht wurde, oder über die Geltungsdauer 
einer vorläufigen Beschäftigungsbewilligung hin­
aus, ohne daß eine Beschäftigungsbewilligung ge­
mäß Abschnitt II erteilt wurde, gilt als Ver­
waltungsübertretung im Sinne des § 28. 

§ 32. (1) Sicherungsbescheinigungen, Beschäfti­
gungsgenehmigungen und Arbeitserlaubnis sowie 
Befreiungsscheine, die auf Grund der bisher 
geltenden Vorschriften ausgestellt und für einen 
über den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes hinausgehenden Zeitraum erteilt 
wurden, behalten ihre Gültigkeit bis zum Ablauf 
des Zeitraumes, für den sie erteilt wurden. 

(2) Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes über 
den Widerruf von erteilten Sicherungsbescheini­
gungen, Beschäftigungsbewilligungen und ausge­
stellten Befreiungsscheinen gelten auch für die im 
Abs. 1 genannten Sicherungsbescheinigungen, Be­
schäftigungsgenehmigungen und Befreiungs­
scheine. 

(3) Ausländer, die im Zeitpunkt des Inkraft­
treten!; dieses Bundesgesetzes in einem Lehrver­
hältnis stehen, dürfen bis zur Beendigung des 
Lehrverhältnisses und der gesetzlichen oder 
kollektivvertragliehen Verpflichtung zur Weiter­
verwendung ohne Beschäftigungsbewilligung oder 
Befreiungsschein nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes weiterbeschäftigt werden. 

(4) Die bis zum Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes zurückgelegten Zeiten, während denen 
der Ausländer gemäß den Bestimmungen der Ver­
ordnung über ausländische Arbeitnehmer vom 
23. Jänner 1933, deutsches RGBl. I S. 26, im 
Bundesgebiet ununterbrochen beschäftigt (§ 2 
Abs. 2) war, gelten als Beschäftigungszeiten nach 
diesem Bundesgesetz. 

(5) Die bis zum Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes im Bundesgebiet zurückgelegten Zeiten, 
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die nach den Bestimmungen der Verordnung 
über ausländische Arbeitnehmer vom 23. Jänner 
1933 auf den zehnjährigen ununterbrochenen 
Aufenthalt anzurechnen gewesen wären, gelten, 
sofern diese Zeiten nicht bereits nach Abs. 4 zu 
berücksichtigen sind, als Beschäftigungszeiten im 
Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn sie in Verbin­
dung mit im Anschluß daran erbrachten, nach 
diesem Bundesgesetz anrechenbaren Beschäfti-' 
gungszeiten in ihrer Gesamtheit die nach diesem 
Bundesgesetz für die Erlangung eines Befreiungs­
scheines erforderlichen Beschäftigungszeiten er­
geben. 

ABSCHNITT VIII 

S chi u ß b e s"t i m m u n gen 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

§ 33. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes treten die Verordnung über ausländische 
Arbeitnehmer vom 23. Jänner 1933, deutsches 
RGBl. I S. 26, und die hiezu ergangenen Durch­
führungsvorschriften sowie die Bestimmung des 
§ 258 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli 1927, 
deutsches RGBl. I S. 187, außer Kraft. 

Wirksamkeitsbeginn 

§ 34. (1) § 22 dieses Bundesgesetzes tritt mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung, die übrigen 
Bestimmungen treten mit 1. Jänner 1976 in 
Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund der Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes können bereits von 
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an er­
lassen werden. Diese Verordnungen dürfen 
frühestens mit dem. im Abs. 1 bezeichneten Zeit­
punkt in Kraft gesetzt werden. 

Vollziehung 

§ 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

a) hinsichtlich des § 4 Abs. 3 Z. 8 der Bundes­
minister für soziale Verwaltung im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Inneres, 

b) hinsichtlich des § 5 Abs. 3, des § 14 Abs. 1, 
soweit es lit. c betrifft, des § 18 Abs. 13, 
soweit es § 5 Abs. 3 betrifft, und des § 24 
Abs. 1 der Bundesminister für soziale Ver­
waltung im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Gesundheit· und Umwelt­
schutz, 

e) hinsichtlich des § 13 Abs. 1 der Bundes­
minister für soziale Verwaltung nach An­
hörung des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie, 

d) hinsichtlich des § 26 Abs. 1 in bezug auf 
die zur Wahrnehmung des Arbeitnehmer­
schutzes sonst berufenen Behörden der 
darnach .zuständige Bundesminister, 

e) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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